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Das siebente nothwendige Erforderniss: Der Lernende masse
sich keine Wissenschaft an, ohne zuvor den Zweck, den Vorsatz, die
Methode wohl zu betrachten; hernach erst, wenn ihm das Leben

günstig und die Mittel zur Hand, versenke er sich in das Studium der
Wissenschaften die sich gegenseitig unterstützen, indem die einen
an die anderen gebunden sind.

Das achte nothwendige Erforderniss: Die Erörterung mit seines
Gleichen und die Disputation.

Das neunte nothwendige Erforderniss : Verschiebe nicht die

Beschäftigung des heutigen Tages auf morgen; denn jeder Tag hat
seine Beschäftigung.

Das zehnte nothwendige Erforderniss: Dass du den Sinn des
Adels der Wissenschaft und ihren Rang und ihre Festigkeit im
Beweise erkennest.

An diese zehn nothwendigen Erfordernisse schliesst sich: Die
dritte Einleitung. Von den nothwendigen Erforder
nissen des Lehrers, deren ebenfalls zehn.

Das erste nothwendige Erforderniss des Lehrers: Er lehre nur
Gottes willen, nicht aus hergebrachter Förmlichkeit, aus Gewohnheit,
nicht um Amt und Ansehen zu vermehren u. s. w. u. s. w.

Das zweite nothwendige Erforderniss : Dass zwischen dem
Lehrer und Schüler Liebe obwalte.

Das dritte nothwendige Erforderniss : Der Lehrer ahme den

Propheten nach und begehre für die Verbreitung der Wissenschaft
keinen Lohn.

Nach Aufzählung und Besprechung fünf weiterer nothwendiger
Erfordernisse folgt das neunte dieser Erfordernisse des Lehrers in
Form einer Abhandlung : Von den Manieren und Gebühren (adab)
des Lehramtes, des Mufti, des Richters und der Vorbeter.

Endlich das zehnte nothwendige Erforderniss in Form einer
Abhandlung: Von den Sitten der Gelehrten im Essen und in

Kleidung.
Der Auszug liefert hierauf noch den Anfang einer Einleitung

über den Umfang der Wissenschaften im Allgemeinen, dann über die
Behandlung jeder Wissenschaft insbesondere nach ihrem Stamm und
nach ihren Zweigen.


